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DAS SPEKTRUM DES FRÜHLINGS

BUSINESS
POSITIVE BILANZEN 

IN DER BANKENSZENE

SPECIAL
DER CHARME VON FLINGERN
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MUSEUMS- UND 
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MODE
SAFARI DURCH DEN SOMMER

INTERVIEW TOM MEGGLE, 
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EXPO SHANGHAI
225 JAHRE HSBC 

TRINKAUS & BURKHARDT
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VORSCHAU AUF 

DIE BALLSAISON

MODE
DER HERBST KANN KOMMEN

GLAMOUR UND COUNTRY

KULTUR
AUSSTELLUNGEN

BÜHNENPREMIEREN

BUSINESS
10. DÜSSELDORFER 
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NEUES AUS DER BANKENSZENE

SPORT
GALOPP-RENNTAGE
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MODE
BLACK ICE – WHITE HEAT:
DIE KONTRASTE DES WINTERS

BUSINESS
DÜSSELDORFER 

ERFOLGSMESSEN
JAHRHUNDERTPROJEKT 

KÖ-BOGEN

REISE
WINTERERLEBNIS 

SCHWARZWALD

AUTO
NEU UND PS-STARK

KULTUR
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	 TOP Regionalausgaben sind möglich

Lifestyle auf höchstem Niveau: Seit mittlerweile 29 Jahren behauptet 
TOP MAGAZIN Düsseldorf seinen Platz unter den Lifestyle Magazinen 
in und um Düsseldorf. Und damit ist unser Magazin selbst zum Lifestyle 
geworden. Denn neben aktueller spannender Unterhaltung finden Sie bei 
uns alles, was das Leben so recht lebenswert macht. Wir präsentieren 
die nobelsten Produkte, die angesagtesten Events, spannende Reisen 

rund um den Globus, sportliches zu jeder Jahreszeit, Mode, neues vom 
Automarkt, gehobene Gastronomie, feine Düfte und exquisite Kosmetik 
bis hin zu Wellness – und das alles in einem passenden Ambiente. Wir 
stellen Firmen und deren Philosophie vor und garantieren Ihnen eine 
Langzeit-Werbung der selektiven Art.

>>> www.top-magazin-duesseldorf.de
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Geschäftskontakte und
Gedankenaustausch

TOP MAGAZIN veranstaltet für seine 
Kunden und Geschäftspartner exklusive 
Events, zu denen Persönlichkeiten wie bei-

spielsweise engagierte Unternehmer, Ent-
scheidungsträger aus Politik, Kultur, Ge-
sellschaft und Sport eingeladen werden. 

Einzigartig: Marketing-Plattform und Treffpunkt für Meinungsmacher

TOP Events

Die Spitzen-ereignisse der TOP MAGAZINE

Margot Bitter mit Familie Nessmann

TOP-Tradition: Weihnachtsgedicht von Margot Bitter

Elvira und
Dieter Bente

Dr. Peter Horn und Christa Dietrich

Kurt Flücht und Iris Labinsky

Josef und Nicole Hinkel

Karl-Heinz Stockheim und Albert H. Bitter

Sonya Erinmez, Verena Vasen
mit Herbert und Marlene Schulte

Margot Bitter mit
Konsul Hermann-Josef
und Ursula Raths

Hanns Friedrichs und
Gisela Moog

Gut gelaunte Tischrunde

Birgit Getter und
Dagmar Rust
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Christoph und
Elke Wagner
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TOP-PARTY FÜR TOP-PEOPLE
IN DER RHEINTERRASSE

…und eine atemberaubende Uraufführung

Seit 28 Jahren hat die Party zur
Taufe der neuen Ausgabe des

TOP MAGAZIN Tradition und ist ein
„Must“ im Terminkalender des gelade-
nen Publikums. Diesmal hatte sich Gast-
geber Albert H. Bitter etwas derart Be-
sonderes einfallen lassen, dass im fest-
lich geschmückten Radschlägersaal der
Rheinterrasse den etwa 400 Gästen der
Atem stockte. Zum Auftakt der TOP-Tau-
fe im Dezember ging nämlich Super-Pia-
nist Sascha Klaar mitsamt rotem Flügel
buchstäblich in die Luft. Und nicht nur
das: Wie von Geisterhand bewegt, voll-
führte das Instrument in drei Meter Höhe

Sascha Klaars
Flügel-Looping

als Uraufführung,
begleitet von
Saxophonist
Thilo Baron

Willkommen
den Gästen von
Albert H. Bitter

XXL-Rosenstrauß
von Albert H. Bitter
für Ehefrau Margot

Lanson als prickelnde Einstimmung

Champagner-Empfang für die Gäste

Festlich geschmückt: Radschlägersaal in der Rheinterrasse

einen Salto, ohne dass der Pianist seinen
Song „Change…Now“ unterbrach – bei
dem Spektakel mit Uraufführungs-Status
ging die Party gleich richtig los.

Karl-Heinz und
Sigi Schracke

Hans-Werner
und Iris Neske

Christiane und Thomas Jacoby mit Markus Voigt

ä

Bravo von Margot Bitter
und ihrer Tischgesellschaft
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Annemarie Trösser und
Hubert Zimmermann

Dieter und Ruza Hellersberg

Wolfgang Kraus, Christoph Meyer,
Karl-Heinz Stockheim und Albert H. Bitter

Antonella Thiede (l.)
und Anne Zumbruch

Tenor Ricardo Marinello (r.)
und Geiger Baptiste Pawlik

Michael Kleimann und Luba Kaminarova

Peter Inhoven, Dr. Philip Dann

Erika Hense und
Dieter Ulbricht

ä

war blieben die folgenden Top-
Künstler auf dem (Bühnen-)BodenZ

der Tatsachen, doch ihr Programm ließ
das Publikum in die höchsten Sphären
der Feier-Seligkeit schweben. Da begeis-
terte Ricardo Marinello, begleitet von
Pianistin Melissa Pawlik und deren
Bruder, dem Geiger Baptiste Pawlik, mit
seinem Tenor. Dessen Strahlkraft, die
Marinello 2007 zum „Supertalent“ der
gleichnamigen RTL-Show machte, wirkt
im Klassik- wie im Unterhaltungsfach.
Entsprechend stürmisch applaudierte
das Auditorium.

TOP-PARTY
in der Rheinterrasse

Aneta und Roberto Milandri
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Impressionen von Sascha Klaar und The Rockets

Auch Primo Lopez lässt’s krachenEin Ständchen mit Margot Bitter

Bertold Reinartz,
Vorstandsvorsitzender
Sparda Bank West Dr. Astrid Knuf und Dr. Philip Dann

Gabriele und Alexander Slupinski

Annegret Neemann und Wolfgang MiethkeRoberto und Aneta Milandri

Gesine und Maurizio Giangreco Hans-G. Harbaum und Karin Davideit

Franz X. Rattenstetter
(General Manager
Steigenberger Grandhotel
Petersberg)  ➤

enn mit Sascha Klaar und seiner
„Rocket“-Band sowie Saxophonist

Tilo Baron ging’s dann wahrlich rake-
tenartig ab. Der Teufel am Piano zog
alle Rock-Register und brachte den Saal
zum Kochen. Und Rio, The Voice of
Elvis, fand ein dankbares Auditorium
für die Evergreens des King of Rock ’n’
Roll. Die Partyband Pan ließ dafür die
Gäste in Oldies, but Goldies perfekt
imitierter Popstars schwelgen.

D

E V E N T S

TOP  0 1 0 1 0 1 0 1 0 177777

Marco Lippert, Eva Martini und Christian Witt

Dr. Werner Hellfritzsch und Tero Julko

Dieter Linssen, Elke und Folkert Klaassen

 ➤Dres. Marija und Rainer Krauß Horst JüntgenGabriele Schmidt und Ehemann

Corinna Siebrecht (Swissôtel) und Bertold Reul

Karl-Heinz und Sighilde Schracke

Rio – The Voice of Elvis

Gourmet-Buffet im Restaurant Travellers

Stimmwunder Galileo

olch anspruchsvoller Ohren-
schmaus hatte auch den AppetitS

auf leibliche Genüsse gesteigert. Das
kalt-warme Buffet des Nikko-Küchen-
teams bot von Vorspeisen bis hin zum
Dessert genug leckere Auswahl, den
Hunger zu stillen und eine gute Grund-
lage für die weitere Party-Nacht zu
schaffen.

Dr. Manfred Droste, Karl-Heinz Theisen und Jean Pütz
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XXL-Rosenstrauß für TOP MAGAZIN-
Mitgesellschafterin Margot Bitter

Marketingclub-Chef Dirk Krüssenberg (r.)
mit Krista und Dr. Alexander Schröder-Frerkes

CCD-Aufsichtsratsvorsitzender
Heinz Winterwerber mit Tochter

Dr. Markus Mann und Ehefrau Juliane Ellen und Wolfgang Hamann

Dr. Hendrika
Kleine-BoymannJonges-Baas Gerd Welchering und Gattin

Aeroflot-Chef Victor Kovalenko
und Gattin Julia

 ➤

S T I M M U N G S F E U E R W E R K  I M  H O T E L  N I K K O

Aufzeichnung des kompletten Abends
durch das Russische Fernsehen

Mutter und Sohn Avgustina und
Oleg Gerber vom Russischen Fernsehen

Horst Kordes und Karina Clemens

Hans-Joachim und Brigitte Driessen
mit Marina und Axel Ahlbrecht (v.l.)

Gabriela Nessmann mit
Dr. Klaus und Annemarie Becker

Christian und Andrea Feldbinder

Josef und Monika Arnold

Ulrich Hesse und
Prof. Dr. Ebbo Tücking (r.)



TOP Qualität: Regelmäßig geprüft und durch Leserumfragen bestätigt

Lifestyle auf höchstem Niveau

„Einzigartig“ ist der richtige Ausdruck. Bis zu 40-mal TOP MAGAZIN im In- 
und Ausland mit mehr als 95 Prozent Regionalanteil in jeder Ausgabe – und 
das bereits seit 29 Jahren.

Die Auflagen liegen je nach Region, Zielgruppe und Kaufkraft bei bis zu 
20 000 Exemplaren und erzielen mit insgesamt ca. 500 000 Magazinen eine 
außerordentliche Verbreitung. 

Das ideale Medium, um punktgenau zu werben. Ganz gleich, ob in einzelnen 
Städten, deren Kombinationen (TOP Select) oder in zehn deutschen 
Metropolen (TOP Ten) – wir entwickeln für Sie Ihr maßgeschneidertes 
Angebot.

Zielgruppengerechter Vertrieb

Wir investieren regelmäßig in unseren Vertrieb. Ein Viertel unserer Auflage 
wird über den Lesezirkel vertrieben und bleibt nach der Auslieferung bei 
unseren „Multilpikatoren“. Über Abonnenten, Medienkooperationen und VIP-
Mailings, auf die sich rund ein Drittel unserer Auflage verteilt, können wir die 
Verbreitung unserer Magazine verfolgen. Fast die Hälfte aller Magazine wird 
über unsere (Anzeigen-)Kunden zielgruppengenau ausgegeben.

Zusätzlich ist TOP MAGAZIN in First Class-Hotels, Restaurants, Beauty-
Farmen, Wellness-Resorts, Arztpraxen, Kliniken, Autohäusern, Banken, 
Sozietäten, Finanzdienstleistern, auf hochwertigen Sport- und Kulturevents 
sowie im gehobenen Einzelhandel präsent.

Werbung mit Langzeitwirkung

Drei Monate Langzeit-Werbewirkung mit jeder Ausgabe schaffen ein 
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer Präsentation in 
exklusiver Aufmachung.

Überzeugendes Leserprofil

Unter den TOP MAGAZIN Lesern der Frühjahrsausgabe 2009 wurde eine 
schriftliche Befragung durchgeführt. Die Auswertung erfolgte datenschutz-
konform durch TOP OF THE TOPS in Bonn:

TOP Info

Media-Informationen: TOP ist einzigartig!

 
TOP Magazin Leser
Geschlecht:	 46 %  weiblich	 54 %  männlich

Kernzielgruppe:
10 %		 bis 29 Jahre		  23 %	 50–59 Jahre
	47 %	 30–49 Jahre		 20 %	 60 Jahre und älter 

Bildung/Beruf:
	63 %	 haben Abitur u./o. FH/Studium
	89 %	 arbeiten als Beamter, Angestellter oder Selbstständiger 

Netto-Haushaltseinkommen:
	49 %	 verfügen monatl. durchschnittlich von 2 000,- bis 5 000,- Euro
	29 %	 verfügen monatl. durchschnittlich über 5 000,- bis 10 000,- Euro
	 8 %	 verfügen monatlich durchschnittlich über 10 000,- Euro 

Wohnen: 	N utzen einer TOP MAGAZIN Ausg.: 
	63 %	 leben im Eigentum	 68 %	 1–3 Monate
		  (Wohnung 	 21 %	 4–6 Monate
		  oder Haus)	 11 %	 länger als 6 Monate

Magazin-Bewertung:
	97 %	 der Leser würden TOP MAGAZIN weiterempfehlen
	94 %	 sind der Meinung, dass TOP MAGAZIN „interessante 		
		  Informationen enthält“
89 %		 lesen das Magazin, um „Tipps und Anregungen“ zu erhalten 
	88 %	 gefällt die „gute und umfassende Themenauswahl“
	82 %	 wurden bereits auf gute Angebote/Produkte hingewiesen 



® TOP MAGAZIN ist ein eingetragenes Warenzeichen der TOP OF THE TOPS + TOP MAGAZIN International GmbH & Co. Verlags- und Lizenz KG    

1. 		  Anzeigenauftrag: Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen des 
Verlages ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen/PRs (redaktio-
nelle Anzeigen) eines Werbetreibenden oder sonstigen Inserenten.

2. 		  Veröffentlichungsfrist: Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf ein-
zelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten 
Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.

3. 		  Anzeigenabruf: Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus, 
weitere Anzeigen abzurufen.

4. 		  Auftrag-Nichterfüllung: Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Un-
terschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nach-
lass dem Verlag zu erstatten (Rabattnachbelastung). Die Erstattung entfällt, wenn die Nichter-
füllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 

5. 		  Anzeigen-Stornierung: Im Falle einer Stornierung von Anzeigen bis sechs Wochen vor Er-
scheinen der Druckschrift werden dem Auftraggeber 25 % des Anzeigenpreises als pauschales 
Ausfallhonorar berechnet. 

		  Erfolgt die Stornierung innerhalb von sechs Wochen vor dem Erscheinungstermin, beträgt das 
Ausfallhonorar 80 % des Anzeigenpreises. 

		  Der Auftragnehmer ist frei darin, anstelle der Pauschalen den ihm tatsächlich entstandenen 
Schaden geltend zu machen.

		  Anzeigen-Verschiebung: Im Falle einer Verschiebung von Anzeigenschaltungen (z. B. auf die 
nächste oder übernächste Ausgabe) bis sechs Wochen vor Erscheinen der Druckschrift werden 
dem Auftraggeber 10 % des Anzeigenpreises als pauschales Ausfallhonorar berechnet.

		  Eine Anzeigenverschiebung innerhalb von sechs Wochen vor dem Erscheinungstermin kommt ei-
ner Stornierung gleich (80 %). 

6. 		  Platzierungswünsche: Der Verlag kann Platzierungswünsche vormerken und versuchen, sie 
im Rahmen der technischen und gestalterischen Möglichkeiten zu berücksichtigen. Die Berück-
sichtigung ist jedoch unverbindlich. Platzierungsforderungen, deren Erfüllung Auftragsvoraus-
setzung ist, bedingen einen Platzierungszuschlag von 15 %.

7. 		  Auftrags-Ausführung: Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimm-
ten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen des Magazins veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag nicht auszuführen ist. Beilagenauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bin-
dend. Die Ablehnung des Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. 		  Kennzeichnungspflicht: Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als An-
zeige erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“  deutlich kenntlich 
gemacht.

9. 		  Urheberrechte: Die durch den Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages weiterverarbeitet werden.

10. 		  Haftung: Der Verlag verwendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die ge-
schäftsübliche Sorgfalt, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt und ge-
täuscht wird. Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die In-
sertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein. Der Auftraggeber haftet für alle 
Folgen und Schäden, die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund presserechtlicher und ge-
setzlicher Bestimmungen oder Vorschriften, aus dem Inhalt der Anzeigen durch deren Abdruck 
und Streuung ergeben können. Der Auftraggeber hat den Verlag von Ansprüchen Dritter freizu-
stellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstel-
lung zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Verlag behält 
sich vor, Anzeigenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach ein-
heitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen.

11. 		  Druckunterlagen: Vom Auftraggeber sind druckfertigen PDF-Dateien bis spätestens 10 Tage vor 
Erscheinen des Magazins an den vom Verlag genannten Grafikpartner kostenfrei zu liefern. Für die 
rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterla-
gen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

12. 		  Rechte und Pflichten: Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich ge-
schuldeten Beschaffenheit bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung des anderen Werbemit-
tels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder des anderen Werbemittels be-
einträchtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung zu 
verweigern, wenn diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts, des Schuld-
verhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Lei-
stungsinteresse des Auftraggebers steht oder diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen 
Kosten möglich wäre. 

12.1.	 Zahlungsminderung: Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder die Veröffentlichung 
des anderen Werbemittels gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzei-
ge/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zah-
lungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen Mängeln der An-
zeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rückgängigmachung des Auf-
trags ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen binnen eines 
Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. 

12.2. 	 Haftung wegen Fahrlässigkeit: Der Verlag haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus ver-
traglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung, nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen: Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im kaufmännischen Verkehr 
auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese Beschränkung gilt nicht, soweit 
der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte des Verlages verursacht wur-
de. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verlag nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzt wurde. In solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden be-
schränkt. 

12.3. 	 Produkthaftung: Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften. Rekla-
mationen müssen (außer bei nicht offensichtlichen Mängeln) innerhalb von vier Wochen nach 
Veröffentlichung geltend gemacht werden. Alle gegen den Verlag gerichteten Ansprüche aus 
vertraglicher Pflichtverletzung verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, 
sofern sie nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruhen.

13.		  Probeabzüge: Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berück-
sichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs ge-
setzten Frist mitgeteilt werden. Sendet der Auftraggeber den Probeabzug nicht fristgerecht zu-
rück, so gilt die Genehmigung zum Druck erteilt.

14.		  Technische Veränderungen des Magazins, z. B. Format oder Papier, liegen im Ermessen des 
Verlages.

15.	 	R echnung: Die Rechnung ist innerhalb 10 Tagen nach Erhalt zu bezahlen, sofern nicht im einzel-
nen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vor-
zeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.

16.		  Zahlungsverzug: Bei Stundung oder Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 8 Prozent über 
dem jeweiligen Basiszinssatz sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlungen verlangen. Nachlässe und Rabatte werden im 
Fall des Zahlungsverzuges nachbelastet; ein Anspruch auf sie besteht nicht. Bei Vorliegen be-
gründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch 
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rück-
sicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

17. 	 	B elegexemplar: Der Verlag stellt dem Auftraggeber ein Belegexemplar zur Verfügung.

18.	 	A ufrechnungen: Die Aufrechnungen sind nur zulässig mit Gegenansprüchen, die vom Verlag 
anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. 

19.	 	G estaltungs-Kosten: Kosten für die Anfertigung bestellter Entwürfe, Repros, Lithos und Satz-
arbeiten sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen 
ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

20.		  Preisminderungsansprüche: Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über 
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurch-
schnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf an-
dere Weise genannte durchschnittliche Auflage (oder wenn eine Auflage nicht genannt ist) die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften ggf. die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) 
Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur 
dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie 

		  bei einer Auflage bis zu   50.000 Exemplaren 20 v. H., 
		  bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v. H.,
		  bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H.,
		  bei einer Auflage über   500.000 Exemplaren   5 v. H.    beträgt.

		  Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Ver-
lag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auslage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass 
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 

21. 		  Aufbewahrungspflicht: Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auf-
traggeber zugesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet mit einer Frist von drei Monaten nach 
Auftragsablauf. 

22.		  Erfüllungsort: Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Verlag untersteht deutschem 
Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist die umseitig angegebene Verlagsanschrift bzw. der 
Standort des herausgegebenen Verlagsproduktes.
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